
1.1 1. DB zur StPO

1.5.
Wird die Verwirklichung der Verurteilung 
auf Bewährung gemäß § 342 Abs. 7 StPO 
auf ein anderes Gericht übertragen, ist 
diesem mit dem Übertragungsbeschluß die 
Strafakte oder das Verwirklichungsheft 
(siehe Ziff. 7.2. dieses Abschnitts) zu über
senden.
Eine Ausfertigung des Beschlusses zur 
Übertragung der Verwirklichung ist dem 
zuständigen Staatsanwalt zu übersenden. 
Das ersuchte Gericht hat alle bei der Ver
wirklichung der Verurteilung auf Bewäh
rung erforderlichen Maßnahmen und Ent
scheidungen einschließlich der Anordnung 
des Vollzuges der angedrohten Freiheits
strafe zu treffen, die Einleitung der Durch
setzung dieser Maßnahme und die in die
sem Zusammenhang erforderlichen Be
nachrichtigungen vorzunehmen.
Nach Verwirklichung der Verurteilung auf 
Bewährung bzw. Anordnung des Vollzuges 
der angedrohten Freiheitsstrafe hat das 
ersuchte Gericht die Strafakte bzw. das 
Verwirklichungsheft an den zuständigen 
Staatsanwalt direkt abzugeben.

1.6.
Werden auf Bewährung verurteilte Bür
ger während der Bewährungszeit Militär
personen, ist die weitere Verwirklichung 
auf das zuständige Militärgericht zu über
tragen. Im übrigen ist nach Ziff. 1.5. zu 
verfahren.
Werden in anderen Verfahren bei der 
Verwirklichung gerichtliche Entscheidun
gen gegen Verurteilte, die zwischenzeitlich 
Militärpersonen geworden sind, erforder
lich, sind diese auf die zuständigen Mili
tärgerichte zu übertragen (vgl. § 4 Abs. 5 
der 1. DB zur MGO).
Die Wehrkreiskommandos teilen den 
Kreis- bzw. Bezirksgerichten mit, wann 
der Verurteilte einberufen und welches 
Militärgericht zuständig sein wird. Schei
det ein Wehrpflichtiger vor Ablauf der 
Bewährungszeit aus dem Wehrdienst aus, 
überträgt das Militärgericht die weitere 
Verwirklichung dieser Strafe wieder auf 
das abgebende Gericht.“

§17
Strafaussetzung auf Bewährung
(1) Für die Maßnahmen zur Verwirkli
chung der Strafaussetzung auf Bewährung, 
insbesondere zur Kontrolle des Erzie-

hungs- und Bewährungsprozesses des Ver
urteilten (§ 350 StPO), gelten die Bestim
mungen über die Verwirklichung der Ver
urteilung auf Bewährung (§§ 12 bis 15) 
entsprechend.
(2) Die Entscheidung des Gerichts über die 
Gewährung der Strafaussetzung auf Be
währung soll rechtzeitig — mindestens 
6 Wochen — vor dem festzusetzenden Ent
lassungstermin getroffen werden.

Anmerkung: Vgl. Ziff. II. 2. der RV Nr. 
14/75 des Ministers der Justiz. Sie lautet:

„ 2.
Strafaussetzung auf Bewährung
Die Verwirklichung der Strafaussetzung 
auf Bewährung erfolgt entsprechend den 
Grundsätzen der Verwirklichung der Ver
urteilung auf Bewährung. Wurde ein Um
gangsverbot ausgesprochen, ist nach 
Ziff. 1.4. zu verfahren.“

Verwirklichung besonderer Pflichten 
Jugendlicher

Vorbemerkung: Vgl. hierzu Ziff. II. 3. der 
RV Nr. 14/75 des Ministers der Justiz (ab- 
gedr. als Anm. nach § 22 dieser DB).

§18
(1) Für die Verwirklichung der einem Ju
gendlichen auferlegten besonderen Pflich
ten (§ 70 StGB) ist — mit Ausnahme der 
Verpflichtung zu gemeinnütziger Freizeit
arbeit — das Gericht erster Instanz zustän
dig.
(2) Das zuständige Gericht kann diese Auf
gaben durch Beschluß auf das Kreisgericht 
übertragen, in dessen Bereich der verur
teilte Jugendliche wohnt. Dieses Gericht 
hat die ihm übertragene Kontrollpflicht 
voll wahrzunehmen und alle Entscheidun
gen zu treffen, die zur Verwirklichung der 
dem Jugendlichen auferlegten besonderen 
Pflichten notwendig sind.

§19
(1) Das Gericht hat unter Berücksichtigung 
der Art der dem Jugendlichen auferlegten 
besonderen Pflichten deren Erfüllung zu 
kontrollieren und ihn bei seiner Bewäh
rung und der Entwicklung seiner Persön
lichkeit zu unterstützen.
(2) Die zu diesem Zweck zu treffenden 
Maßnahmen des Gerichts müssen gewähr
leisten, daß
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